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 XXIXIV. Gesetz
vom 12. Dezember 1917,

betreffend die Versorgung der Witwen und Waisen der Staatsdiener.

Wir Günther,
von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzburg, Graf zu Hohnstein,
Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg und Blankenburg,
verordnen auf Antrag Unseres Ministeriums, sowie mit Zustimmung des Landtags,
was folgt:

81.
Die Witwe eines unwiderruflich angestellten Staatsbieners, gleichviel ob er

zur Zeit seines Todes im Dienste stand oder in den Ruhe= oder Wartestand ver-
sebt war, und seine hinterbliebenen ehelichen oder durch nachfolgende Ehe oder Ehe-
lichkeitserklärung legitimierten Kinder erhalten Witwen= und Waisengeld nach Maß-
ghabe der nachfolgenden Bestimmungen.

 i-le
Das Witwengeld beträgt jährlich drei Zehntel des von dem Staatsdiener

zur Zeit seines Ausscheidens aus dem Dienste bezogenen ruhegehaltsfähigen Dienst-
einkommens.
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